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PROGRAMM

¢ Vorstellung
- kurze Biografie als Angehörige einer anerkannten Volksgruppe
- Einblick in den zweisprachigen Unterricht am Beispiel der Zweisprachigen 
Mittelschule Großwarasdorf

¢ Unterrichtsbeispiele zur Wanderaustellung
Minderheitenschulwesen

¢ Kommentare, Fragen, Meinungen
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361 Einwohner



CHAT

Gibt es jemanden im Kurs, der auch zweisprachig oder 
mehrsprachig aufgewachsen ist?

Wenn ja – in welchen Sprachen?



- MS Großwarasdorf / Veliki Borištof
(47 SchülerInnen)

- VS Kaisersdorf / Kalištrof 
(zweiklassig, 26 SchülerInnen)

- VS Weingraben / Bajngrob
(einklassig, 17 SchülerInnen)





ZMS GROSSWARASDORF / DSŠ VELIKI BORIŠTOF

¢ einzige rein zweisprachige Schule auf der Sek. 1 (zumindest im 

Bgld.)

¢ gelebte Zweisprachigkeit 

¢ alle Gegenstände (außer Sprachen) werden zweisprachig

unterrichtet, dabei wird Immersion vermehrt angewendet

- längeres Verweilen in einer Sprache (siehe Station 6 und 7)

¢ neben Sprachenlernen auch leben und vermitteln der 

burgenlandkroatischen Kultur (Literatur, Musik, Tamburica, 

Volkstanz, Theater)



VOM EMANZIPATIONSMODELL ZUR IMMERSION



STATION 7: MINDERHEITENSCHULWESEN

¢ Volksgruppensprache als Unterrichtssprache

¢ Emanzipationsmodell

¢ Immersion – Sprachenbad

¢ Volksgruppensprache als lebende Fremdsprache

¢ Muttersprachlicher Unterricht



EIGENE SCHULBÜCHER FÜR DEN UNTERRICHT IN
BURGENLANDKROATISCH



CHAT

Welche Sprachen sprechen Sie?

Wie / Nach welcher Methode haben Sie
Sprachen gelernt?



UNTERRICHTSBEISPIELE



STATION 5: IDENTITÄT



MEHRFACHIDENTITÄTEN



CHAT

Welche unterschiedlichen Identitäten haben Sie?



SPRACHIDENTITÄT











STATION 1: MEHRHEITEN - MINDERHEITEN









DER LANGE WEG



STATION 3: MINDERHEITENRECHTE



STAATSVERTRAG 1955



VOLKSGRUPPENGESETZ 1976

¢ wird als Ausführungsgesetz zum Artikel 7 des Österreichischen 

Staatsvertrages angesehen

¢ sieht Volksgruppenbeiräte und Volksgruppenförderung

¢ zweisprachige Aufschriften nur in jenen Gebieten angebracht 

werden, in denen sich 25 % der Bevölkerung zur Volksgruppe 

bekennt

¢ vorerst werden nur die burgenländische Ungarn und Tschechen

als Volksgruppe anerkannt 

Allgemeine Bestimmungen

§ 1. …

(2) Volksgruppen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die in 

Teilen des Bundesgebietes wohnhaften und beheimateten 

Gruppen österreichischer Staatsbürger mit nichtdeutscher 

Muttersprache und eigenem Volkstum.



Erst durch eine Änderung dieser Definition und 
insbesondere der an die Konzentration von 
Minderheitenangehörigen in bestimmten Gebieten 
gebundenen Rechte wird z. B. den Roma und Sinti, 
den Slowaken, den Tschechen und Ungarn in Wien 
und den Slowenen in der Steiermark der faktische 
Zugang zu Minderheitenrechten eröffnet. 

1992 werden die in Österreich lebenden Slowaken
und 1993 die Roma als Volksgruppe anerkannt.



STATION 4: MINDERHEITENSCHUTZ





Es würde uns freuen, wenn auch Sie die 

Wanderausstellung Minderheitenschulwesen 

an Ihrer Schule einsetzen. 



ZEIT FÜR …

Kommentare

Fragen

Meinungen




